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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

beigefügt übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt 

vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales - auf die oben genannte
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Antwort der Landesregierung 
auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung

Mitglied des Landtages Thomas Staudt (CDU)

Erweiterung des Radweges Bensdorf (Brandenburg) bis nach Genthin (Sachsen- 
Anhalt) entlang der B 1

Kleine Anfrage - KA 8/2408 vom 06.08.2024

Der bestehende Radweg entlang der B 1 erstreckt sich derzeit von Brandenburg bis nach 
Bensdorf.

Die Strecke von Bensdorf bis Genthin wäre eine natürliche Fortsetzung des bestehenden 
Radwegs. Eine solche Erweiterung würde die Attraktivität der Region für Radfahrer weiter 
erhöhen und die Anbindung zwischen den Orten verbessern. Genthin selbst ist ein 
bedeutender Knotenpunkt in der Region und könnte von einer verbesserten 
Fahrradinfrastruktur profitieren.

Ein durchgängiger Radweg von Brandenburg bis Genthin würde die Mobilität für Bewohner 
und Touristen erhöhen, die sich für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel entscheiden. 
Die Region könnte durch den Radweg mehr Touristen anziehen, die auf der Suche nach 
naturnahen und aktiven Freizeitmöglichkeiten sind.

Antwort der Landesregierung
erstellt vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales

Wurde eine Machbarkeitsstudie bezüglich der Erweiterung schon einmal in Auftrag 
gegeben? Welche Voraussetzungen müssten für die Planung der Erweiterung des 
Radweges Bensdorf - Genthin geschaffen werden?

Antwort:
Eine Machbarkeitsstudie für diesen grenzüberschreitenden Radweg zwischen den Ländern 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurde nicht beauftragt.

Die Landesregierung setzt sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Schaffung einer 
sicheren, attraktiven und bezahlbaren Mobilität im Land ein und erarbeitet insofern 
Maßnahmen für die Vision Zero. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sollen auch die 
Maßnahmen des Landesradverkehrsplans beitragen.
Das im Juni 2021 beschlossene Landesradverkehrsnetz ist eine Maßnahme des 
Landesradverkehrsplanes und das zentrale Handlungsinstrument für die 
Radverkehrsplanung bzw. die Konzeption zur Ergänzung von Radwegen an Bundes- und 
Landesstraßen im Land Sachsen-Anhalt.

Der Streckenzug der B 1 von Genthin über Dunkelforth bis zur Landesgrenze ST/BB ist im 
Landesradverkehrsnetz (LRVN) enthalten.



Das Verkehrsaufkommen in diesem Abschnitt liegt gemäß der Straßenverkehrszählung 
(SVZ 2021) zwischen 3.424 und 4.540 Kfz/24h. Unter Betrachtung der für die Umsetzung 
des LRVN erarbeiteten Qualitätsstandards für Radverkehrsanlagen in Sachsen-Anhalt ist 
in diesem Abschnitt die Errichtung einer Radverkehrsanlage erforderlich.

Vor dem Hintergrund der begrenzt vorhandenen Kapazitäten wurden durch die fünf 
Regionalbereiche der Landesstraßenbaubehörde ST in Abstimmung mit den Landkreisen 
Abschnitte von Bundes- und Landesstraßen ermittelt, an denen in den kommenden Jahren 
(bis 2030) prioritär Radwegeplanungen aufgenommen werden sollen. Diese 
Straßenabschnitte, überwiegend Abschnitte des LRVN, wurden in sogenannten 
Prioritätenlisten der Regionalbereiche zusammengestellt. Die in den Prioritätenlisten 
festgelegten Straßenabschnitte können im System ALRIS unter der Internetadresse 
https://www.qeodatenportal.sachsen-
anhalt.de/mapapps/resources/apps/alris/index.html?lanq=de unter der Kartenauswahl 
Themenkarten/ Konzepte/ Land/ Radwegvorhaben an Bundes- und Landesstraßen 
eingesehen werden.

Der Streckenzug Genthin-Dunkelforth-Landesgrenze ST/BB ist nicht in dieser - mit dem 
Landkreis Jerichower Land abgestimmten - Prioritätenliste enthalten. Vor diesem 
Hintergrund wurden für diesen Streckenzug der B 1 seitens der Landesstraßenbaubehörde 
ST noch keine Planungen aufgenommen und sind aktuell auch nicht vorgesehen.

Es besteht in diesem Fall die Möglichkeit, dass die Planung und der Bau der 
Radverkehrsanlage durch einen Dritten, z. Bsp. die Kommune, unter Beachtung 
verschiedener Randbedingungen übernommen werden kann. Da die Notwendigkeit einer 
ergänzenden Radverkehrsanlage aufgrund der vorhandenen Verkehrsbelastung besteht, 
würde die Landesstraßenbauverwaltung ST in diesem Fall sowohl die Planungs- als auch 
die Investitionskosten (Bau und Grunderwerb) übernehmen.
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